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Geleitwort.

Dank dem Entgegenkommen des Chefs des Erziehungsdepartementes,
des Verfassers und des Verlegers, konnten die beiden Bände des Büchi'schen
Werkes „Vorgeschichte der helvetischen Revolution" in die Reihe der vom
Historischen Verein des Kantons Solothurn herausgegebenen „Mitteilungen"
aufgenommen werden. Sie bilden in der neuen Serie die Hefte 13 und 14.

Der Verfasser hat in den letzten Jahren zu verschiedenen Malen im
Historischen Verein Ausschnitte aus seiner Arbeit vorgetragen und hat
besonders unter dessen Mitgliedern den Wunsch lebendig werden lassen,
das gesprochene Wort auch gedruckt in Händen zu haben. Das dürfte die
beste Begründung für die Aufnahme des ganzen Werkes unter die „Mit'
teilungen" sein, obschon sich streng genommen nur der zweite Teil mit
unserer Lokalgeschichte befasst. Der zweite Teil ist aber, wie der Ven
fasser in seinem Vorwort schreibt, ohne den ersten Teil nicht denkbar.

Solothurn, den 12. August 1925.

Der Präsident des Historischen Vereins
des Kantons Solothurn:

Tatarinoff.





Dem h. Regierungsrat des Kantons
Solothurn
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